
Maurer, Andreas; Reichel, Sarah

Research Report

Der Europäische Auswärtige Dienst: Elemente eines
Drei-Phasen-Plans

SWP-Aktuell, No. 53/2004

Provided in Cooperation with:
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), German Institute for International and Security
Affairs, Berlin

Suggested Citation: Maurer, Andreas; Reichel, Sarah (2004) : Der Europäische Auswärtige
Dienst: Elemente eines Drei-Phasen-Plans, SWP-Aktuell, No. 53/2004, Stiftung Wissenschaft
und Politik (SWP), Berlin

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/254519

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/254519
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


 

SWP-Aktuell 53 
November 2004 

1 

SW
P-

A
kt

u
el

l 

Stiftung 
Wissenschaft und

Politik

Deutsches Institut 
für Internationale 

Politik und Sicherheit

Problemstellung 

 

Der Europäische Auswärtige Dienst 
Elemente eines Drei-Phasen-Plans 
Andreas Maurer / Sarah Reichel 

Mit der Unterzeichnung des Verfassungsvertrages am 29. Oktober wurden formell die 
Vorarbeiten für den Aufbau eines Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) eingeleitet. 
Der Dienst soll sich aus einschlägigen Abteilungen des Ratssekretariats, der Euro-
päischen Kommission und aus Diplomaten der nationalen Außenministerien zusam-
mensetzen. Im Hinblick auf den aufzubauenden EAD hat ein Wettbewerb unter den 
EU-Institutionen um die politische Einflußnahme auf die Reorganisation der euro-
päischen Außenpolitik und die in diesem Bereich zu verteilenden finanziellen Mittel 
begonnen. Damit der Dienst nicht zum Zerrprodukt Brüsseler Machtkämpfe wird 
und das mit dem Verfassungsvertrag für das auswärtige Handeln der EU angestrebte 
»Europa einer Stimme« eine reelle Chance erhält, sollte rasch ein von allen EU-Insti-
tutionen und Mitgliedstaaten unterstützter und kohärenter »Drei-Phasen-Plan« zur 
Errichtung und zur Instrumentierung des Dienstes erarbeitet werden. 

 
Ohne Zweifel leiden die gegenwärtigen EU-
Außenbeziehungen unter einer Fragmen-
tierung der Kompetenznormen einerseits 
und einer Duplizierung der Institutionen 
und Instrumente andererseits. Im Ergebnis 
»spricht« die Europäische Union gegenüber 
Drittstaaten mit mindestens zwei Stimmen, 
einer des Rates durch den Hohen Vertreter 
für die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) und einer der Euro-
päischen Kommission für die Gemein-
schaftsbereiche der Außenbeziehungen. 
Häufig wird die EU nach außen sogar von 
bis zu 28 Stimmen vertreten: den 25 Mit-
gliedstaaten, der Ratspräsidentschaft, dem 
Hohen Vertreter und der Kommission. 

Wo liegt der Gewinn des EAD? 
Die empirisch vielfach nachgewiesene 
Inkohärenz und Ineffizienz in der Außen-
vertretung der EU soll mit dem euro-
päischen Außenminister ein Ende haben. 
Alle Aspekte der EU-Außenbeziehungen 
sollen künftig beim Europäischen Aus-
wärtigen Dienst (EAD), seinem »Ministe-
rium«, zusammenlaufen und in Brüssel 
ebenso wie in den neuen EU-Vertretungen 
in Drittstaaten und bei internationalen 
Organisationen einheitlich behandelt 
werden. Das erfordert eine Stärkung der 
Kohärenz auf drei Ebenen: innerhalb 
der gemeinschaftlichen Außenbeziehun-
gen, zwischen diesen und den eher inter-
gouvernementalen Handlungsfeldern 
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der GASP und zwischen diesen beiden Be-
reichen und den originär innenpolitischen 
Fragen mit außen- oder sicherheitspoliti-
schem Handlungsaspekten (z.B. Internatio-
naler Terrorismus und Fragen der Krimi-
nalitätsbekämpfung in der Innen- und 
Rechtspolitik und EU-Umweltpolitik). Ziel 
dieser Fokussierung aller außenpolitischen 
Fragen in einer dem Außenminister unter-
stellten Behörde ist, daß die erweiterte 
Europäische Union eine kohärente, effi-
ziente und sichtbare Außenvertretung 
erhält und entsprechend von ihrer Umwelt 
als der mit der Europäischen Sicherheits-
strategie (ESS) angestrebte weltpolitische 
Akteur wahr- und ernst genommen wird. 
Wie die hierzu notwendige Zusammen-
führung aller am auswärtigen Handeln der 
Union beteiligten Akteure konkret gestaltet 
werden soll, darauf gibt weder der Vertrag 
über eine Verfassung für Europa (VVE) eine 
Antwort, noch wurde darüber bereits ent-
schieden. 

»Ministerium« mit zwischenstaatlichen 
und supranationalen Elementen 
Der EAD soll sich aus Beamten des Rats-
sekretariats, der Europäischen Kommission 
und abgeordnetem Personal der nationalen 
Außenministerien der Mitgliedstaaten zu-
sammensetzen (Artikel III-296 (3) VVE). Zur 
Verbreiterung und langfristigen Versteti-
gung der europäisierten außenpolitischen 
Expertise sieht der Vertrag eine Rotation 
auf den drei angesprochenen Ebenen 
des EAD vor. Das auf diesem Wege ent-
stehende Konglomerat aus unterschied-
lichen Akteuren, Verfahren und Instrumen-
ten der zwischenstaatlichen GASP einer-
seits und der gemeinschaftlichen Außen-
beziehungen inklusive der heutigen 128 
EU-Delegationen andererseits soll den künf-
tigen europäischen Außenminister bei 
der Erfüllung seines Auftrags unterstützen 
(Artikel III-296 (3) VVE). 

Die Stellung des Außenministers 
Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung 
des EAD ist der Europäische Außenminis-
ter. Unter dem Stichwort des »Doppelhutes« 
einigten sich Konvent und Regierungs-
konferenz auf eine Fusion der Ämter des 
Kommissars für die Außenbeziehungen 
und des Hohen Repräsentanten des Rates 
für die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik. Der Außenminister soll künf-
tig alle Aspekte des auswärtigen Handelns 
der Europäischen Union koordinieren 
(Artikel I-28 (4) VVE). Hierzu wird er inner-
halb der Kommission als deren Vizepräsi-
dent für die Außenbeziehungen der Union 
zuständig. Der Vertrag verleiht dem Außen-
minister innerhalb der Kommission zwar 
allgemeine Koordinierungs-, allerdings 
keine Weisungszuständigkeiten gegenüber 
den anderen, mit Fragen der Außenbezie-
hungen betrauten Kommissaren. Darüber 
hinaus ist der Außenminister der Richt-
linienkompetenz des Kommissionspräsi-
denten ebenso unterworfen wie die ande-
ren Kommissare. 

Innerhalb des Rates übernimmt der 
Außenminister die Leitung der GASP (Arti-
kel I-28 (2) VVE) und den ständigen Vorsitz 
des Rates »Auswärtige Angelegenheiten«. 
Gegenüber dem ebenfalls neu geschaffenen 
Amt des gewählten Präsidenten des Euro-
päischen Rates verfügt der Außenminister 
über keine besonderen Befugnisse. Anderer-
seits verleiht aber Artikel I-22 (2d) VVE dem 
Europäischen Ratspräsidenten das Recht, 
»auf seiner Ebene […] die Außenvertretung 
der Union in Angelegenheiten der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik« 
wahrzunehmen. 

Der Außenminister kann in einen insti-
tutionellen Konflikt zwischen den Zielen 
und Aufgaben des Europäischen Rates, des 
Rates und der Kommission geraten. Be-
kanntlich favorisieren Großbritannien und 
Frankreich eine relativ starke Anbindung 
des Außenministers an die Vorgaben des 
Europäischen Rates; kleinere und bündnis-
freie Staaten tendieren dagegen eher zu 
einer vom Europäischen Rat und dessen 
Präsidenten unabhängigen Position des 
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Außenministers. Letztlich wird die reale 
Gewichtung der zwischenstaatlichen und 
supranationalen Elemente des EAD als 
»Ministerium« inklusive der »Botschaften« 
entscheidend von der konkreten Ausgestal-
tung der vielfältigen institutionen- und 
säulenübergreifenden Funktionen des 
Außenministers abhängen. 

Der Außenminister – designiert für 
diesen Posten ist Javier Solana – soll einen 
ersten formellen Vorschlag zur Organisa-
tion und Arbeitsweise des Dienstes unter-
breiten. Definitiv entschieden wird hier-
über nach Anhörung des Europäischen Par-
laments und nach Zustimmung der Euro-
päischen Kommission von den EU-Außen-
ministern (Artikel III-296 (3)). Über die ver-
tragsrechtlich normierten Formalien hin-
aus liegt der Grad der tatsächlichen Betei-
ligung des Parlaments und des gesamten 
Kommissionskollegiums an der Ausgestal-
tung der neuen Behörde somit im Ermessen 
des Außenministers und des Rates. 

Solanas Perspektiven 
Javier Solana bezeichnete in der von ihm 
verfaßten Europäischen Sicherheitsstrate-
gie (ESS) die Zusammenführung aller für 
die Außenpolitik relevanten Instrumente 
und Fähigkeiten als eine der größten zu-
künftigen Herausforderungen der EU. Zur 
Bewältigung der in der ESS ausgemachten 
Hauptbedrohungen und zur Erreichung der 
strategischen Ziele der Union sollen die 
europäischen Hilfsprogramme, der Ent-
wicklungsfonds, die militärischen und 
zivilen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten, die 
diplomatischen Bemühungen, die Entwick-
lungs-, Handels- und die Umweltpolitik an 
einer politikfeldübergreifenden Zielsetzung 
ausgerichtet sein. 

Die Frage stellt sich, ob Solana einen alle 
Aspekte des auswärtigen Handelns umfas-
senden vollwertigen Dienst schaffen will 
und kann, der sowohl an der Politikformu-
lierung (input) als auch an der Umsetzung 
von Ratsbeschlüssen (output) beteiligt ist. 
Oder plant Solana einen rein input-orientier-
ten Dienst, der sich auf die politische Ana-

lyse konzentrieren, die strategische Um-
setzung europäischer Außen- und Sicher-
heitspolitik aber den mitgliedstaatlichen 
Regierungen überlassen wird? 

Eine für jedes Politikfeld gesondert kon-
zipierte input/output- bzw. reine input-Funk-
tion des EAD wäre ebenso denkbar, die den 
unterschiedlichen Entwicklungen der aus-
wärtigen Aspekte der einzelnen EU-Politi-
ken jeweils spezifisch Rechnung trüge; der 
EAD-Anteil in der Gesundheits- und Bil-
dungspolitik ist schließlich geringer als im 
Bereich Handel und Entwicklung. Aller-
dings würde diese je nach Fall spezifizierte 
Strategie das Ziel des EAD verfehlen, die 
Kohärenz im auswärtigen Handeln der 
Union zu stärken, weil nach wie vor unter-
schiedliche EU-Institutionen für ein und 
dieselbe Frage verantwortlich wären. Dop-
pelung der Arbeit, Unsicherheit bei den 
jeweils betroffenen Drittstaaten und die 
Gefahr der Instrumentalisierung der agie-
renden EU-Akteure durch Dritte wären das 
mittelbare Resultat derart unkontrollierter 
Strategien. 

Die erste »input/output«-Variante eines 
integrierten Dienstes würde notwendiger-
weise erfordern, daß sich die beteiligten 
Akteure auf eine klare Ziel- und Aufgaben-
definition des EAD einigen müßten. Aus-
gangspunkt wäre hier zweifellos die Sicher-
heitsstrategie. Überdies wäre aber zu be-
rücksichtigen, welche Ziele und Aufgaben 
das Vertrags- und abgeleitete Recht der EU 
in den EAD-relevanten Bereichen normiert. 
Die ESS wäre dementsprechend zu aktuali-
sieren. Konkret müßte bei der integrierten 
Variante dem EAD aber auch der Hauptteil 
der finanziellen Mittel der gemeinschaft-
lichen Außenbeziehungen zufallen. 

Die zweite, rein »input«-orientierte Va-
riante würde einem durch Analysefähig-
keiten der Kommission erweiterten Poli-
tischen Stab Solanas gleichkommen. Die 
Finanzverwaltung für die Durchführung 
von EU-Maßnahmen verbliebe weitest-
gehend bei der Kommission. Das Euro-
päische Parlament hätte hierbei eine gerin-
gere Rolle als der Rat. Zu bedenken gilt 
jedoch, daß nach Inkrafttreten des Ver-
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fassungsvertrags mit einer »Vollparlamen-
tarisierung« des EU-Haushalts zu rech-
nen ist und sich der Handlungsspielraum 
für Rat und Kommission daher ohnehin 
drastisch verringern wird. 

Grauzonen der Verfassung 
In einer dem Verfassungsvertrag angefüg-
ten Erklärung zu Artikel II-296 VVE werden 
der Hohe Vertreter für die GASP, die Euro-
päische Kommission und die Mitglied-
staaten zu »Vorarbeiten« für die Errichtung 
des EAD aufgefordert. Als Starttermin wird 
nicht das Inkrafttreten, sondern die Unter-
zeichnung des Vertrags genannt! Die Vor-
strukturierung des EAD hat somit auch for-
mell am 29. Oktober 2004 begonnen. Um 
aber die anstehenden Referenden über den 
VVE nicht zusätzlich zu gefährden, sollen 
diese Vorbereitungen nicht zu weit gehen. 
Eine unumkehrbare »Vorabimplementa-
tion« des Europäischen Auswärtigen Dien-
stes könnte den negativen Ausgang einiger 
Referenden provozieren – und damit die 
Unterbrechung des Ratifizierungsprozesses 
auf unbestimmte Zeit. Aus diesem Grunde 
ist das Volumen der Vorarbeiten zum EAD 
auf die Ziel- und Aufgabendefinition durch 
Kommission, Rat, Europäischen Rat und 
Parlament sowie auf die interne Reorgani-
sation der unmittelbar betroffenen EU-Insti-
tutionen (Rat, Kommission) und der natio-
nalen Außenministerien begrenzt. 

Koordiniert werden die Vorarbeiten bis-
lang nicht. Solana hat zwar eine Reflexions-
gruppe aus Beamten des Ratssekretariats 
und Vertretern der Mitgliedstaaten ein-
gesetzt, die erste Überlegungen zur Kon-
zeption des Dienstes anstellen. Die Kommis-
sion wurde bisher jedoch nicht zur Teil-
nahme an dieser Gruppe eingeladen. Inner-
halb der mangels Koordination entstehen-
den »Grauzone« der interinstitutionellen 
Kooperation zeichnet sich denn auch be-
reits ein Wettbewerb einerseits um den 
Zugewinn und andererseits um die Erhal-
tung von Einfluß auf die europäische 
Außenpolitik zwischen dem Rat und der 
Kommission ab. 

Große und kleine Lösungen 
Wie oben angeführt, lassen sich im Aufbau 
des EAD eine große, integrierte (input/output) 
und eine kleine (input-orientierte Zwischen-) 
Lösung unterscheiden. Vom konkreten Zu-
schnitt des Dienstes wird seine politische 
Reichweite und sein Haushalt entscheidend 
abhängen. Zur Disposition stehen die im 
Haushalt für die externen Politikbereiche 
eingesetzten mehr als fünf Milliarden Euro. 

Die Kommissions-Option 
Ginge es nach den Vorschlägen der ehe-
maligen Kommissionsvertreter im Konvent, 
Barnier und Vittorino, dann würde sich der 
zukünftige Dienst über den Bereich der geo-
graphischen und horizontalen Fragen der 
»RELEX-Gruppe« der Kommission erstrecken 
(also die Generaldirektionen für Außen-
beziehungen, Außenhandel, Entwicklung, 
Erweiterung einschließlich der entwick-
lungspolitischen Dienste »EuropeAid« und 
»ECHO«). Nach diesem Modell wäre die 
neue Behörde zumindest haushaltspolitisch 
stärker bei der Kommission verankert. Bei 
extensiver Auslegung dieses Ansatzes 
könnte eine Fusion der außenpolitischen 
Generaldirektionen der Kommission auch 
die personelle und funktionale Erweiterung 
der von ihr geführten EU-Delegationen 
um die analytischen Funktionsbereiche 
des Ratssekretariats sowie die Zusammen-
legung weiterer Politiken mit außen-
politischen Bezügen (Umwelt-, Währungs-, 
Außengrenzkontroll- und Antiterrorpolitik) 
nach sich ziehen. Die Haushaltsmittel aus 
dem Bereich des auswärtigen Handelns blie-
ben wie bisher auf die Kommission und den 
Hohen Vertreter des Rates verteilt. Über die 
Verwendung ihres gegenwärtigen Haupt-
anteils (Mittel für EU-Programme) würde 
das Kommissionskollegium entscheiden. 
Solana wäre als Träger des Doppelhutes her-
ausgehobenes Mitglied des Kollegiums und 
müßte sich mit seinen für die Entwicklung, 
Erweiterung und Nachbarschaftspolitik zu-
ständigen Kommissionskollegen politisch 
sowie hinsichtlich der finanziellen Aus-
stattung seines Dienstes einigen. Das Euro-
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päische Parlament und der Rat besäßen im 
Rahmen ihrer Befugnisse als Haushalts-
behörde ein klares Mitgestaltungspotential 
beim Aufbau sowie bei der strategischen 
Ausrichtung des Dienstes. 

Auch wenn es derzeit nicht die Unter-
stützung im Ratssekretariat findet, spricht 
für dieses Modell, daß es sich an den bereits 
vorhandenen und bewährten Fähigkeiten 
und Kapazitäten der Außenvertretung der 
Union orientiert, die nicht im Rat, sondern 
in der Kommission auszumachen sind. Von 
seiten des Rates könnte dem entgegengehal-
ten werden, daß sich die neueren Entwick-
lungen im Bereich der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik institutionell im Rat und 
nicht in der Kommission niedergeschlagen 
haben. Allerdings käme es einer Verengung 
des in der ESS operationalisierten Sicher-
heitsbegriffs gleich, würde man hieraus 
eine Ansiedelung des EAD im Rat ableiten. 

Die Rats-Option 
Wenn der Dienst dagegen stärker beim Rat 
angesiedelt würde und die einschlägigen 
Abteilungen des Ratssekretariats – wie der 
Politische Stab, das Lagezentrum und die 
Generaldirektion E – um die bislang bei der 
Kommission angesiedelten Hilfsprogram-
me, den Entwicklungsfonds und die Abtei-
lungen für Entwicklungs-, Handels-, Um-
welt-, Innen- und Rechtspolitik erweitert 
würden, bekäme Solana neben den 60 Mil-
lionen Euro aus dem GASP-Haushalt nicht 
nur zusätzliche Haushaltsmittel in seine 
Entscheidungsgewalt, er hätte auch die da-
mit verknüpften Exekutivaufgaben von der 
Kommission übernommen. Was in diesem 
Fall von den derzeitigen Generaldirektio-
nen Entwicklung, Handel und Umwelt der 
Kommission übrigbliebe, wäre die eine, an 
Rat, Parlament, Kommission und die Mit-
gliedstaaten zu richtende Frage. Ob sich die 
zuständigen Kommissare mit ihren Ressorts 
noch zufriedengäben, bliebe der kommis-
sionsinternen Diskussion anheimgestellt 
und sollte in allererster Linie durch den mit 
neuen Führungsaufgaben betrauten Kom-
missionspräsidenten entschieden werden. 

Gegen dieses zweite Modell spricht aller-
dings der institutionelle Rahmen der Euro-
päischen Union, der durch den Verfassungs-
vertrag nicht grundsätzlich geändert wird. 
Nach wie vor wird die Europäische Kom-
mission den Haushaltsplan ausführen, die 
EU-Programme verwalten und in allen Poli-
tikbereichen mit Ausnahme der GASP die 
Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwal-
tungsfunktionen der EU wahrnehmen. 

Eine Option wird damit zumindest in 
der laufenden Phase vor dem Inkrafttreten 
des Verfassungsvertrags wahrscheinlich: 
Die Ratsabteilungen werden zunächst nur 
um die analytischen Fähigkeiten der Kom-
mission ergänzt, die Kommission behält 
aber die Exekutiv- und Verwaltungsfunkti-
onen und damit auch die entsprechenden 
finanziellen Mittel. Die Frage, wie Kohärenz 
und Sichtbarkeit im auswärtigen Handeln 
der Union erhöht werden können, wird auf 
die Ebene zwischen Rat und Kommission 
verlagert und damit vertagt. 

Interessen der Mitgliedstaaten 
Insbesondere die kleineren und viele der 
neuen Mitgliedstaaten haben ein besonde-
res Interesse am EAD. Sie sehen in ihm 
die Chance auf eine Stärkung ihrer außen-
politischen Vertretung sowie auf Redu-
zierung ihrer außenpolitischen Verwal-
tungskosten. Mit den zukünftigen Aus-
landsvertretungen der Union werden für 
viele der kleineren Staaten eigene, kost-
spielige Botschaften in Drittländern und 
Vertretungen bei internationalen Organisa-
tionen überflüssig. Ihre im Rahmen des 
EAD entsandten Diplomaten werden mög-
licherweise in vielen Drittstaaten ihre ein-
zigen Repräsentanten sein. Große Mitglie-
der hingegen, vor allem Frankreich und 
Großbritannien, betrachten den euro-
päischen Außenminister und seinen diplo-
matischen Dienst als potentielle Rivalen 
ihrer nationalen, selbstbewußten Diplo-
matie. Um weiterhin ihre strategischen 
Interessen weltweit ungehindert verfolgen 
zu können, werden sie ihre eigenen Bot-
schaften zugunsten einer diplomatischen 
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Vertretung der Europäischen Union so 
schnell nicht aufgeben. Frankreich und 
Großbritannien sind im Rahmen der Franco-
phonie bzw. des Commonwealth in ein dichtes 
Netz außen-, sicherheits- und verteidigungs-
politischer Kooperations- und Beistands-
verpflichtungen eingebunden. Diese könn-
ten durch den Aufbau des EAD zwar lang-
fristig in Frage gestellt, kurz- und mittel-
fristig aber keinesfalls übergangen werden. 

Konsequenzen für das Rotationsverfahren 
Ungeklärt ist bislang die Frage, nach 
welchem Schlüssel große und kleine Mit-
gliedstaaten ihre Diplomaten abordnen 
werden. Zu empfehlen wäre die lineare 
Anwendung eines proportionalen Bevölke-
rungsschlüssels. Dies hätte zur Folge, daß 
große Mitgliedstaaten durch eine entspre-
chend größere Anzahl Diplomaten in der 
neuen Behörde vertreten wären. Staaten 
wie Frankreich und Großbritannien könn-
ten jedoch aufgrund ihrer Sonderinteressen 
versucht sein, nicht die von ihnen erwar-
tete Anzahl von Diplomaten nach Brüssel 
zu entsenden und den EAD absichtlich per-
sonell zu schwächen. Für den Fall der 
Nichtbesetzung reservierter Stellen sollte 
daher eine Nachrückoption zugunsten der 
Kommission und der kleineren Staaten 
eröffnet werden. Dies könnte jedoch einen 
weiteren Interessenkonflikt zur Folge 
haben, da es im Interesse Frankreichs und 
Großbritanniens läge, wenn die vakanten 
Stellen mit – in ihrer Wahrnehmung eher 
schwachen – Kommissionsbeamten und 
nicht mit Beamten der kleineren Mitglied-
staaten aufgefüllt würden. 

Eine Chance für den EAD 
Solange keine zentrale Koordinierungs-
stelle den Aufbau des Europäischen Aus-
wärtigen Dienstes vorbereitet, »bastelt« jede 
der betreffenden Behörden, inklusive der 
25 Außenministerien der Mitglieder, intern 
an ihrem eigenen Modell. Ob die einzelnen 
Modelle am Ende kompatibel sein werden 
und sich ohne große Reibungsverluste zu 

einem einheitlichen Dienst zusammen-
fügen lassen, bleibt unter diesen Umstän-
den dem Zufall anheimgestellt und ist 
angesichts der Diversität der europa-
politischen Koordinierungs- und Entschei-
dungssysteme der Mitgliedstaaten eher 
unwahrscheinlich. Konzeptioneller »Wild-
wuchs« sowie Kompetenzstreitigkeiten und 
Verteilungskämpfe unter den EU-Institutio-
nen lassen sich indes nur vermeiden, wenn 
so früh wie möglich ein kohärenter Master-
plan zur Schaffung der neuen Behörde ent-
wickelt wird, der alle beteiligten Akteure 
auf ein strategisches Ziel verpflichtet. Es 
gilt zu verhindern, daß der EAD bereits im 
Prozeß seines Entstehens zwischen allen 
an den EU-Außenbeziehungen beteiligten 
Akteuren aufgerieben wird und seine 
Glaubwürdigkeit von vornherein verliert. 
Ein überzeugender Aufbauplan sollte daher 
die bereits offensichtlichen Interessen-
gegensätze zwischen dem Ratssekretariat 
und der Europäischen Kommission einer-
seits und den großen und den kleinen so-
wie neuen Mitgliedstaaten andererseits ent-
schärfen. 

Ein Drei-Phasen-Plan 
Die Entwicklung des Plans sollte einem 
Gremium übertragen werden, das nach 
dem Modell der Delors-Gruppe von 1989 
(für die Planungen zur Währungsunion) ein 
mehrstufiges Konzept zum Aufbau des EAD 
erarbeiten könnte. Zu Mitgliedern dieser 
Gruppe sollten Vertreter der Mitglied-
staaten, der Kommission, des Ratssekre-
tariats, des Europäischen Parlaments sowie 
fachlich ausgewiesene Vertreter der praxis-
nahen Wissenschaft berufen werden. Die 
Gruppe sollte dabei nicht einfach das End-
stadium des EAD skizzieren, sondern einen 
Stufenplan entwickeln, der drei Phasen vor-
sehen könnte: 

Am Ende der Phase I sollte 2007, vor 
Inkrafttreten des VVE, die personell und 
finanziell abgesicherte Koordination der 
Strategie-, Analyse- und Frühwarneinheiten 
der außenpolitischen Dienste von Kommis-
sion, Rat und Mitgliedstaaten sichergestellt 
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sein. Im Hinblick darauf sollten die vor-
handenen Koordinations- und Kommuni-
kationssysteme (Kommunikationsnetz 
COREU, die drei Einheiten des Joint Situa-
tion Centre (a)  Civilian Intelligence Cell, 
(b)  General Operations Unit und (c)  Com-
munications Unit sowie die Planungs- und 
Analyseeinheiten der Generaldirektion 
Außenbeziehungen in der Kommission und 
der nationalen Außenministerien) auf ihre 
Eignung für den EAD hin überprüft und 
gegebenenfalls reformiert werden. 

Zu überlegen wäre in diesem Zusam-
menhang, für alle in den Dienst rotieren-
den Kräfte ein einheitliches Training an-
zubieten, das auf eine im Sinne der Wah-
rung der europäischen Werte und Inter-
essen kohärente Arbeitsweise vorbereitet. 
Neben den Vertretern dreier sehr hetero-
gener Verwaltungen werden schließlich 
auch Diplomaten aus 25 völlig unterschied-
lich strukturierten nationalen Diensten 
und möglicherweise weitere Beamte aus 
anderen Ministerien (z.B. Entwicklung, 
Wirtschaft, Umwelt) zusammenarbeiten 
müssen. Für die Rotation im EAD wäre 
daher ein Verfahren zu entwickeln, das der 
bewußten Schaffung einer Zwei-Klassen-
Verwaltung gegensteuert. Will man die 
Akzeptanz des EAD in den Hauptstädten 
der Mitgliedstaaten sichern, dann sollte der 
Eindruck vermieden werden, daß sich ein 
»EAD-Kern« der Beamten der Kommission 
und des Ratssekretariats und eine »EAD-
Peripherie« der entsandten nationalen 
Beamten herausbildet. Bei der Modulierung 
des zwei- bis dreimonatigen EAD-Trainings 
sollte insofern vermieden werden, daß sich 
die effektive Einsatzzeit der rotierenden 
Vertreter der Mitgliedstaaten durch zu 
lange Trainingszeiten verkürzt. Flankierend 
wäre sicherzustellen, daß sich der Einsatz 
im EAD über einen Mindestzeitraum von 
drei bis vier Jahren erstreckt. 

Für einen frühen Zeitpunkt in Phase I 
wäre schließlich zu überlegen, die in den 
Europäischen Auswärtigen Dienst ent-
sandten Kräfte auf einen europäischen 
Diplomatic Code of Conduct zu verpflichten, 
der es ihnen – wie bereits heute den Kom-

missionsmitgliedern – verbietet, Weisun-
gen von einer Regierung, einem Organ, 
einer Einrichtung oder jeder anderen Stelle 
entgegenzunehmen. Die rechtsgültige poli-
tische Einflußnahme sollte auf das hierfür 
zuständige Gremium, den Rat, beschränkt 
werden, um dem zukünftigen europäischen 
Außenminister und seinem diplomatischen 
Dienst und damit dem »Europa einer 
Stimme« eine reelle Chance zu geben. 

Am Ende von Phase II, etwa im Jahr 2012 
(Auslaufen der ab 2007 laufenden mehr-
jährigen Finanzplanung), sollten die stra-
tegischen Koordinierungskapazitäten unter 
der Führung und Verantwortung des EU-
Außenministers so weit gediehen sein, daß 
der EAD in ausgewählten »Pilotvertretun-
gen« getestet und evaluiert werden könnte. 
Ziel der Arbeiten in Phase II sollte es sein, 
erste Felderfahrungen des EAD mit der 
Außenvertretung der EU zu sammeln, diese 
einer zwischen allen Staaten abgestimmten 
Evaluierung zu unterziehen und im An-
schluß hieran allgemeine sowie politik-, 
fall- und regionenspezifische Standards für 
das auswärtige Engagement der EU zu ent-
wickeln. Handlungsleitend könnte hierbei 
das bereits für 2008 avisierte Auslaufen der 
einseitigen Handelspräferenzen mit den 
Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifik 
(AKP) zugunsten regionaler Partnerschafts-
abkommen sein. Die diesbezüglichen Ver-
handlungen mit der Wirtschafts- und Wäh-
rungsgemeinschaft Zentralafrikas (CEMAC) 
und der Wirtschaftsgemeinschaft West-
afrikanischer Staaten (CEDAO) haben be-
reits im Oktober 2003 begonnen. Die in 
Phase II gesammelten Erfahrungen wären 
schließlich auch für eine Überprüfung und 
Aktualisierung der ESS nutzbar zu machen. 

Die letzte Phase III könnte dann um das 
Jahr 2015 abgeschlossen werden. Zu diesem 
Zeitpunkt wären Indikatoren für die Er-
reichung einer kritischen »EAD-Masse« fest-
zulegen, die nach der Evaluierung in Phase 
II über die Zahl und die Qualität der Außen-
vertretungen und ihrer Funktionen defi-
niert werden könnten. Gegen Ende der 
dritten Phase sollte schließlich auch die für 
Phase I ausgewiesene Frage der Weisungs- 
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und Weisungskontrollbefugnisse rechts-
verbindlich geklärt werden. Möglich wäre 
dies durch die Verankerung des Diplomatic 
Code of Conduct. Alternative und in der Sache 
robuster wäre ein formelles Gesetz des 
Rates, nach dem die jeweils entsendenden 
Behörden eine Art Weisungsverzicht erklä-
ren. Für Fragen der Rekrutierung, des Trai-
nings und der Evaluierung wäre spätestens 
in der dritten Phase ein rechtlich und poli-
tisch belastbares Modell zu entwickeln, 
das auf den beiden Säulen einer Diplo-
matischen Akademie der EU und eines 
EU-weit harmonisierten Standards für die 
Aus- und Weiterbildung des Personals 
beruhen müßte. 

Das Drei-Phasen-Konzept birgt die realis-
tische Chance, auf der Basis der bereits 
existierenden Vorstellungen und unter 
Berücksichtigung des institutionellen Rah-
mens der EU einen kohärenten, effizienten 
und der Kontinuität verpflichteten Dienst 
zu entwickeln. Mit der Verfolgung eines 
stufenweisen Ansatzes könnte auch der 
Gefahr vorgebeugt werden, daß der »Dop-
pelhut« und sein Dienst im Spiel der wider-
streitenden Machtinteressen der beteiligten 
Akteure zerfasert wird. 

Empfehlungen für die 
deutsche Europapolitik 
Für die deutsche Europapolitik wäre eine 
Strategie zu empfehlen, die sich aus folgen-
den vier Säulen zusammensetzt: 

Erstens sollten die Bemühungen der 
Regierung im Verfahren der Implementie-
rung des Verfassungsvertrages darauf aus-
gerichtet werden, den »Doppelhut« und 
seinen Dienst gemeinschaftstreu zu reali-
sieren. Die Ankündigung des Bundeskanz-
lers, eine »starke Kommission Barroso« 
fördern zu wollen, wird im potentiellen 
Konflikt um den EAD sowohl national als 
auch im EU-Umfeld einem öffentlichen 
Lackmustest unterzogen werden. Auf den 
Doppelhut und den EAD bezogene Reform-
vorschläge des Ratssekretariats und des 
Hohen Repräsentanten sollten daher nicht 
ohne vorherige Rücksprache mit der Kom-

mission kommentiert und unterstützt 
werden. Darüber hinaus sollte Deutschland 
darauf drängen, die aktive Beteiligung der 
Kommission an denjenigen Arbeitsgruppen 
zu ermöglichen, die mit der Vorbereitung 
des EAD befaßt sind. 

Zweitens sollten deutsche Akteure darum 
bemüht sein, mit den kleineren Staaten 
mögliche Kompromißlinien im absehbaren 
Streit zwischen Frankreich und Großbritan-
nien einerseits und den anderen Staaten 
andererseits zu markieren. Deutschland 
könnte seine bewährte Rolle als Mittler 
zwischen großen und kleinen Staaten 
gerade in dem hier angesprochenen Kon-
flikt erneut spielen. 

Europapolitik und europäisierte aus-
wärtige Politik finden nicht isoliert in 
und zwischen den Außenministerien statt. 
Obwohl sich das deutsche Koordinations-
system der Außen- und Europapolitik 
durch einen vergleichsweise komplexen 
interministeriellen Koordinierungsbedarf 
auszeichnet, ähnelt es bereits heute 
stärker den Koordinierungssystemen der 
EU-Organe als die zum Teil extrem hier-
archisch und zentralistisch aufgebauten 
Strukturen der anderen Mitgliedstaaten. 
Insofern bietet es sich durchaus an, anläß-
lich der Entwicklung des EAD über Instru-
mente und Verfahren des »institutionellen 
Exports« deutscher Strukturen nach-
zudenken. 

Viertens schließlich sollte die deutsche 
Europapolitik die Interessen und Forderun-
gen des Europäischen Parlaments hinsicht-
lich der politischen Kontrolle des Außen-
ministers und seines Dienstes nicht aus den 
Augen verlieren. Das Parlament verfügt mit 
seinem Haushaltsrecht und seinen Befug-
nissen zur Kontrolle der Kommission über 
ein bemerkenswertes Drohpotential gegen-
über den Mitgliedstaaten, das es dann akti-
vieren dürfte, wenn das Parlament beim 
Aufbau der neuen auswärtigen Politik-
strukturen übergangen wird. Bei der Suche 
nach möglichen Koalitionspartnern sollte 
das Parlament daher frühzeitig mit ein-
kalkuliert werden. 

© Stiftung Wissenschaft und 
Politik, 2004 
Alle Rechte vorbehalten 
 
SWP 
Stiftung Wissenschaft und 
Politik 
Deutsches Institut für 
Internationale Politik und 
Sicherheit 
 
Ludwigkirchplatz 3−4 
10719 Berlin 
Telefon  +49 30 880 07-0 
Fax  +49 30 880 07-100 
www.swp-berlin.org 
swp@swp-berlin.org 
 
ISSN 1611-6364 


